
1. Veranstalter und Unterstützer 
Die Kreisstadt Apolda führt, mit freundlicher Unterstützung des Kreises Weimarer  
Land und der Wirtschaftsförder-Vereinigung Apolda-Weimarer Land e.V., der 
Energieversorgung Apolda GmbH, der Wohnungsgesellschaft Apolda mbH, dem 
EYESPALAST Weimar, des Hotels am Schloß Apolda, der Kfz-Innung Weimarer 
Land, des MSC Tannengrund Apolda e.V. im ADAC, der Sparkasse Mittelthüringen 
und der Vereinsbrauerei Apolda GmbH vom 31.05. bis 02.06.2024 die schon 
zur Tradition gewordene Apoldaer Oldtimer-Veranstaltung durch.

Das 29. APOLDAER OLDTIMER SCHLOSSTREFFEN ist eine touristische Sport-
veranstaltung für Oldtimer-Fahrzeuge (PKW und Kräder) und eine Referenz an die 
große Tradition der Kreisstadt Apolda im Automobilbau.

Wir würden uns freuen, wenn wir viele Oldtimer-Besitzer und Oldtimer-Freunde  
aus allen Teilen Deutschlands und dem Ausland wiederum in der Kreisstadt  
Apolda und der sie umgebenden interessanten Landschaft des Weimarer Landes 
begrüßen könnten.

Unter dem Motto „Oldtimer treffen auf Lanz Bulldog” bietet die Fahrtstrecke  
fantastische Impressionen von einer beeindruckenden Natur durch das schö-
ne Weimarer Land und lädt die Teilnehmer zum Oldtimer-Halt auf dem Lanz- 
Bulldog-Hof in Wersdorf ein.

2. Organisation  
Veranstaltungsleiter: Herr Maik Schau
Stellvertreter/Anmeldung:  Frau Sandra Löbel
Fahrtleiter:  Herr Jörg Witzmann
Jury:  Herr Holm Ludwig, Herr Norbert Kische
 Herr Lutz Cyliax

3. Zeitplan  
    31.05.2024
 18:00 Uhr  Anmeldung und Unterlagenausgabe  
 bis 20:00 Uhr  im Hotel am Schloß Apolda

 ab 19:00 Uhr Benzingespräche im Hotel am Schloß Apolda

    01.06.2024
 ab 07:00 Uhr Anreise „Am Sportpark“  
  Anmeldung und Unterlagenausgabe im Hans-Geupel-Stadion  
 

 bis 09:00 Uhr  Anreise der Teilnehmer und Aufstellung zum Start  
  (nur Teilnehmerfahrzeuge!) 
 09:30 Uhr  Begrüßung und START durch den Bürgermeister  
  Herrn Rüdiger Eisenbrand
 ca. 11:30 Uhr  Zwischenziel in Wersdorf am Lanz Bulldog-Hof  
  Verpflegung auf dem Hof mit individuellen Rundgang  
  durch die Ausstellungsscheunen 
 14:00 Uhr   Neustart in Wersdorf

 ca. 15:30 Uhr  Eintreffen am ZIEL in Apolda in der Auenstraße 11  
  am Eiermannbau mit Besichtigung des Eiermannbaus  
  (ehemals Total Feuerlöschgerätewerk)

 ab 19:30 Uhr Rustikaler Oldtimer-Abend in der Halle der 
 bis 23:00 Uhr  Vereinsbrauerei Apolda am Topfmarkt, Ausstellung  
  „Fotografischer Querschnitt durch das  
  Apoldaer Oldtimer Schlosstreffen“ 
 

 ab 20:00 Uhr  Reichhaltiges Buffet inklusive Bier und alkoholfreier  
  Getränke (Selbstbedienung), musikalische Umrahmung   
 ca. 21:00 Uhr  Vergabe der Ehrenpokale der Kfz-Innung Weimarer Land 
  Auswertung der Quizveranstaltung

   02.06.2024
 ab 08:00 Uhr Aufstellung und Präsentation der Oldtimer auf dem  
  Schlossparkplatz Apolda 
 08:30 Uhr  Wahl des Publikumslieblings durch die Apoldaer und  
 bis 10:30 Uhr anwesende Gäste   
 11:00 Uhr Auslosung des Bürgerpreises durch den Bürgermeister  
  Rüdiger Eisenbrand
 ab 12:00 Uhr Aufstellung zum Oldtimer-Korso an der Jenaer Straße
 ab 12:15 Uhr Start zum Sonntagskorso

4. Wertung  
Prämiert werden die fünf am besten restaurierten Oldtimer (PKW und Kräder) sowie 
die beste zeitgerechte Kleidung passend zum jeweiligen Oldtimer. Die Prämierung 
erfolgt am Zielort Eiermannbau. 
Die Kfz-Innung Weimarer Land vergibt zum Oldtimer-Abend zwei Ehrenpokale für 
den am besten restaurierten PKW bzw. für das am besten restaurierte Krad. Über 
die Vergabe entscheidet eine Jury. 

5. Teilnehmer  
Teilnahmeberechtigt sind alle historischen Fahrzeuge, die 30 Jahre und älter sind und 
im Wesentlichen originalgetreu präsentiert werden. Die Fahrzeuge müssen zum Stra-
ßenverkehr zugelassen sein. Der Fahrer haftet für die Sicherheit entsprechend der 
StVO und für das Bestehen einer gültigen Haftpflichtversicherung. Die Fahrer müs-
sen im Besitz eines gültigen Führerscheins für die entsprechenden Klassen sein. Der 
Veranstalter behält sich vor, Nennungen ohne Angabe der Gründe zurückzuweisen.

6. Fahrstrecke am 01.06.2024
Apolda – Wersdorf Wersdorf – Apolda

 
 

Die Kräder starten zuerst. Gesamtlänge der Fahrstrecke: ca. 95 km
Mögliche Streckenänderungen zu Straßensperrungen bzw. unplanmäßigen Bau-
stellen werden den Fahrern mit den Startunterlagen übergeben.

7. Nennung/Nenngeld  
Nur vollständig ausgefüllte Nennungen berechtigen zur Teilnahme. 
Die Nennung ist vom Fahrer zu unterschreiben. 
Das Nenngeld beträgt: PKW: 99,00 € | Krad: 69,00 € 
Im Nenngeld sind enthalten:
• geprägtes Startnummernschild und eine Flasche Wein;
• repräsentative Erinnerungsplakette und Teilnehmerurkunde;
• Speisen und Getränke am Zwischenziel (PKW: 2 Personen, Krad: 1 Person,  
 für jeden weiteren Mitfahrer werden zusätzlich 25 € veranschlagt)
• Kosten für Moderation, Kapellen, Preise, Urkunden, Plakat,
    Flyer, Ausschreibung, Startunterlagen, Eintritte u.a.
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Den Teilnehmern mit einem „Piccolo“, einem „Apollo” oder einer „Apoldania” 
wird das Nenngeld erlassen. Von Teilnehmern mit einem Fahrzeug der 
Baujahre 1945 und älter wird ein ermäßigtes Nenngeld verlangt (PKW: 
79 €/Krad: 49 €). Wir bitten, den Nennschluss bis zum 28.03.2024 einzu-
halten und die Rückantwort (s.u.) termingerecht und vollständig ausgefüllt ein-
zusenden. Die Ausschreibung und das Nennformular finden Sie im Internet unter 
www.apolda.de (Link: Apoldaer Oldtimer Schlosstreffen).

Die Nennung ist zu richten an: Stadt Apolda  
 Markt 1 | 99510 Apolda 
 oldtimer@apolda.de | www.apolda.de

Mit der Abgabe der Nennungen sind noch KEINE Nenngeldüberweisungen zu  
tätigen! Nach Abgabe der Nennung behält sich der Veranstalter vor, die Starter  
entsprechend der Attraktivität und einer Vielfalt der Fahrzeuge und der festgeleg-
ten Obergrenze von maximal 190 PKW und maximal 60 Kräder auszuwählen. Der 
Veranstalter verpflichtet sich bis spätestens 19.04.2024 die Nennung zu bestäti-
gen oder abzulehnen. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Die Bestätigung 
der Nennung gilt nur für das genannte Fahrzeug und den angemeldeten Fahrer. 

Die Weitergabe einer Nennung nach der Bestätigung durch den Veranstalter an 
Dritte ist nicht zulässig! Mit Bestätigung der Nennung erhalten die Teilnehmer 
die Bankverbindung. Danach ist das jeweilige Nenngeld und der Kostenbeitrag 
für den Oldtimer-Abend in Höhe von 59,00 € je Person bis spätestens zum 
03.05.2024 zu überweisen. Geht bis zu diesem Termin keine Zahlung ein, kann 
die Bestätigung der Nennung  durch den Veranstalter zurückgezogen und neu 
vergeben werden.  

Das Nenngeld und der Kostenbeitrag für den Oldtimer-Abend  
werden nur bei Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter 
zurückerstattet. 

Der Veranstalter übernimmt keine Rückerstattung der Kosten für die An- und Ab-
fahrt.

Nachnominierungen durch den Veranstalter sind nur möglich, wenn Teilnehmer von  
ihrer Anmeldung zurücktreten oder die maximale Starterzahl noch nicht erreicht ist.

Es sind durch die Teilnehmer alle Äußerungen, Bekundungen und das Anbringen 
von Symbolen zu unterlassen, durch die die Gefühle einer Bevölkerungsgruppe 
verletzt oder ihr Ansehen in der Öffentlichkeit herabgesetzt werden könnte oder 
verfassungswidrig sind. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, welche sich 
nicht an diese Regelung halten, vom Apoldaer Oldtimer Schlosstreffen auszu-
schließen. Entstehende Kosten durch den Ausschluss von der Veranstaltung sind 
durch jeden Teilnehmer selbst zu tragen.

Zimmerreservierungen sind durch den Teilnehmer selbst zu buchen.

8. Fahrvorschriften  
Die Ausfahrt unterliegt der StVO und StVZO und ist durch die Teilnehmer einzu-
halten. Die Teilnehmer fahren auf eigene Gefahr. Die endgültige Fahrtstrecke wird 
im Bordbuch den Teilnehmern vor dem Start übergeben. Den Anordnungen der 
Polizei, des Veranstalters und dessen gekennzeichneter Helfer ist Folge zu leisten.

9. Kennzeichnung der Fahrzeuge  
Durch den Veranstalter werden Startnummern zur Verfügung gestellt, die wäh-
rend der Veranstaltung sichtbar am Fahrzeug anzubringen sind.

10. Ergebnisse, Proteste und Einsprüche  
Proteste und Einsprüche gegen die Veranstaltung sind nicht zulässig und werden 
vom Veranstalter nicht angenommen.

11. Versicherung  
Die Veranstaltungsleitung schließt für diese Veranstaltung eine Veranstalter- 
Haftpflicht-Versicherung, aber keine Teilnehmerunfallversicherung ab.

12. Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer  
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Kfz-Eigentümer und -Halter):
•  nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige  
 zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von  
 ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden.
•  verzichten durch Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit  
 dieser Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des  
 Vorgehens oder Rückgriffes gegen die Veranstalter und deren Helfer.
•  erkennen mit Abgabe der Nennung diese Ausschreibung an. Bei der Ausgabe  
 der Startunterlagen ist durch die Teilnehmer eine Haftungsverzichtserklärung  
 zu unterschreiben.

13. Prämierung am Ziel 
Die Prämierung ist Bestandteil der Veranstaltung. Ist hier ein Gewinner nicht an-
wesend, erfolgt keine Nachsendung der Preise.

14. Änderungen  
Der Veranstalter behält sich Änderungen zur Ausschreibung und Veranstaltung vor.

15. Kontakt für Rückfragen
Stadt Apolda 
Markt 1 I 99510 Apolda 
Tel.: 03644 506312, Fax: 03644 50 63 15  
Oldtimer@apolda.de

 Oldtimer-Abend
 am 01.06.2024 in der Halle der Vereinsbrauerei ab 19:30 Uhr mit ........ Personen. Kostenbeitrag pro 

Person 59,00 € mit reichhaltigem thüringischen Kalt-Warm-Buffet und Getränkepauschale (Bier und 
alkoholfreie Getränke, in Selbstbedienung). Die bei der Unterlagenausgabe übergebenen Bändchen  
für die Abendveranstaltung sind beim Betreten der Brauerei anzulegen.

 Wettbewerb
 Bester restaurierter Oldtimer (PKW, Krad) sowie beste zeitgerechte Kleidung passend zum jeweiligen 

Oldtimer. Die zeitgerechte Kleidung wird nach Meinung des Veranstalters gewertet.

Fahrer

Name:  .................................................

Vorname:  .................................................
 
Straße, Haus-Nr.:  .................................................

PLZ/Ort:  .................................................

Geburtsdatum*:  .................................................

Telefon (tagsüber):  .................................................

Telefax:  .................................................

E-Mail:  .................................................

Fahrzeug

Kategorie:    PKW         Krad

Fabrikat:  .................................................

Typ:  .................................................

Baujahr:  .................................................

Hubraum:  .................................................

Leistung PS:  .................................................

Kfz-Kennzeichen-Nr.:  ....................................................

Nenngeld:   PKW  99,00 €
 Krad 69,00 €

Nennschluss: 28.03.2024  
(Datum des Poststempels)

Datum: ........................................................

Unterschrift  
des Fahrers: ........................................................
(gilt auch für die Datenschutzerklärung)

NENNUNG
Zum 29. APOLDAER OLDTIMER SCHLOSSTREFFEN gebe ich folgende Nennung ab:

Die hier erhobenen persönlichen Daten werden aus-
schließlich für diese Veranstaltung verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben. Die mit * gekenn-
zeichneten Angaben sind freiwillig.

 Ich möchte die kurze Strecke für „100jährige“  
(ca. 50 km) fahren.  

 Anmeldung weiterer Mitfahrer für Verpflegung  
(á 25€, siehe Punkt 7) 

.......................................................................

Mit Abgabe der Nennung erkenne ich schriftlich wie elektronisch die Ausschreibungsbedingungen an.


